
flucht den K am pf angesag t hat. Welche Gründe dafür 
vorliegen, is t bereits ausgeführt worden. Auch die 
S tadtverordneten in  W. haben sich eingehend m it M aß
nahm en zur Bekäm pfung der Republikflucht befaßt. Die 
K am m er h a t sich deshalb, g estü tz t auf die A usführun
gen der S taatsanw altschaft, dem A n trag  angeschlossen, 
gegen die A ngeklagten eine G efängnisstrafe von drei 
M onaten auszuwerfen. Diese S tra fe  dient der Erziehung 
der A ngeklagten. Sie h a t aber n icht nu r diesen Zweck, 
sondern sie soll auch erzieherisch und zugleich ab 
schreckend auf die ganze Gesellschaft einwirken. Das 
ist das Ziel jeder B estrafung  in der Deutschen Demo
kratischen  Republik.
Die Kostenentscheidung ist g estü tz t auf § 353 StPO  in 
V erbindung m it § 2 Abs. 2 der Verordnung über die 
Kosten in S trafsachen vom 15. M ärz 1956.
gez. Dyroff gez. P rabel gez. Heerdegen

DOKUMENT 206

U rteil des K reisgerichts Meiningen
vom 24. Dezember 1957 

— 1 Ds 376/57 —

Zur F rag e  der S tra fbarke it des Verlassens des Gebiets 
der Deutschen D em okratischen Republik ohne erforder

liche Genehmigung.

Der A ngeklagte W erner B. is t 20 Jah re  alt. N ach seiner 
Schulentlassung h a tte  er verschiedene Lehr- und A r
beitsstellen inne, die er alle selbst w ieder aufgegeben 
hatte . Zur Zeit der T at w ar er ohne festes A rbeits
verhältnis.
Der A ngeklagte M anfred B. ist der B ruder des 
W erner B.; er is t 18 Jah re  a lt und beim VEB Sauer
stoffwerk in E. beschäftigt.
D er A ngeklagte W erner B. kam  am  21. Dezember 1957 
nach E., um dort A rbeit zu suchen. Sein jüngerer 
B ruder wollte ihm hierbei behilflich sein und erhielt 
auch in seinem Betrieb die Zusage, daß der B ruder sich 
am  2. Ja n u a r 1958 dort melden solle. Das dauerte dem 
A ngeklagten W erner B. jedoch zu lange. Da er sich 
auch m it seinen E ltern  überworfen und aus diesem 
Grunde keine rechte U nterkunftsm öglichkeit hatte, 
faß te  er den Entschluß, illegal nach W estdeutschland 
zu gehen. E r teilte diesen E ntschluß seinem B ruder m it 
und forderte ihn auf mitzugehen. Dieser lehnte ab, da 
er gute A rbeit habe. W erner B. redete aber w eiter auf 
ihn ein und brachte ihn schließlich dazu, sich ihm an
zuschließen. Nachdem M anfred noch einmal zur elter
lichen W ohnung gegangen w ar, um sich umzukleiden, 
fuhren beide nach M., um von dort zu F uß  über die 
nahe gelegene S taatsgrenze zu gehen. Beim ü b e r
schreiten der Grenze w urden sie in H aft genommen.

A u s  d e n  G r ü n d e n :
Trotz aller friedlichen E inheitsbestrebungen unserer 
A rbeiter-und-Bauern-Regierung fü h rt die Adenauer- 
Regierung unentw egt den K am pf gegen den soziali
stischen A ufbau in der DDR. Die Bundesregierung, die 
sich vorbehaltlos dem K riegspakt der NATO a n 
geschlossen hat, ist als treueste r V asall der am erika
nischen Monopolisten bestrebt, den A tom krieg zu fo r
cieren und sich unseren S taa t gew altsam  einzuverleiben. 
Zur D urchführung dieser arbeiter- und friedensfeind
lichen Politik  h a t sie ein N etz von A gentenzentralen 
aufgebaut. M it den verw erflichsten M itteln versuchen 
diese, unsere W irtschaft zu schädigen. Dabei is t es 
ihnen, nachdem viele andere M aßnahm en an der W ach
sam keit der A rbeiterklasse scheiterten, je tz t vor allem 
darum  zu tun, arbeitsfähige Menschen, F acharbeiter

und W issenschaftler un te r haltlosen V ersprechungen zur 
Republikflucht zu verleiten. N ach dem w eiteren 
Schicksal dieser verleiteten Menschen fra g t die Bundes
reg ierung nicht. Sie m üssen vielfach, in  E lendslagern 
zusam m engepfercht, kam pieren und dam it rechnen, in 
die NATO-Armee eingegliedert zu werden. Sofern ein 
Teil dieser bedauernsw erten Menschen doch wieder 
A rbeit findet, werden sie als S treikbrecher und Lohn
drücker m ißbraucht und fallen dam it der ständig  um 
die V erbesserung ih rer Lebenslage käm pfenden A r
beiterklasse W estdeutschlands in den Rücken.
Um diese P läne der N A TO -Strategen zu vereiteln und 
die B ürger der DDR vor einem solchen Schicksal zu 
bewahren, h a t die V olkskam m er das Paßgesetz dahin
gehend geändert, daß jede V orbereitung und jeder V er
such, das Gebiet der DDR ohne erforderliche Genehmi
gung zu verlassen, un ter S trafe gestellt ist. D am it wird 
zunächst die O rdnung hergestellt, die jeder S taa t fü r 
die Regelung des V erlassens und des B etretens seines 
Gebietes kennt, und der Existenz zweier deutscher 
S taaten  Rechnung getragen. Zum anderen dient es un
seren W erktätigen  zum  Schutz und zu r W arnung vor 
der Gefahr, von der Kriegspolitik der NATO ausgenutzt 
zu werden.
W er sich gegen dieses Gesetz vergeht, tre ib t bew ußt 
oder unbew ußt V erra t an  der A rbeiterklasse, die in 
allen sozialistischen S taa ten  das Bestreben hat, der 
Bevölkerung bessere Lebensbedingungen fre i von Aus
beutung und U nterdrückung zu verschaffen und der 
W elt den Frieden zu erhalten.
Gegen das genannte Gesetz verstießen auch die beiden 
A ngeklagten. Sie w aren deshalb nach dem G rad ih rer 
Schuld zur V erantw ortung zu ziehen. Durch ih r gesell
schaftliches V erhalten haben sie die T atbestandsm erk
male des § 8 des P aßgesetzes in der F assung  vom 
11. Dezember 1957 erfüllt.
Beim A ngeklagten W erner B. handelt es sich um  einen 
geistig  regen Menschen, w ährend der zwei Ja h re  jün 
gere B ruder M anfred B. geistig  unbeweglicher is t und 
daher leicht von seinem B ruder im  negativen Sinne 
beeinflußt werden konnte. Durch seine Ü berredung ha t 
der A ngeklagte W erner B. in w eit höherem M aße 
schuldhaft gehandelt als sein Bruder.
Das G ericht entsprach den A nträgen  der S taa tsanw alt
schaft, die fü r  W erner B. au f fünf M onate und fü r 
M anfred B. au f sechs Wochen Gefängnis lauteten. Es 
pflichtete der A nklagevertretung  auch hinsichtlich der 
zu gew ährenden S trafaussetzung  fü r  den jüngeren 
A ngeklagten M anfred B. bei.

Quelle: „Neue Ju s tiz“ 1958, S. 72.

DOKUMENT 207

U rteil des K reisgerichts Sangerhausen 
vom 30. Ja n u a r 1958 

—  S. 21/58 (beschl.) —

Beihilfe zum illegalen Verlassen der DDR durch M it
w irkung bei der Auflösung des H aushalts des Täters.
Der A ngeklagte w ar bis zu seiner Inhaftierung  stell
vertretender Abteilungsleiter beim R a t des Kreises S. 
Im  H erbst 1957 w ar den Schwiegereltern des A n
geklagten der A ntrag , in  die Bundesrepublik übersiedeln 
zu dürfen, abgelehnt worden. A uf A nraten  ih rer in 
W estdeutschland lebenden Tochter beschlossen sie, 
über W est-Berlin illegal das Gebiet der Deutschen 
D em okratischen Republik zu verlassen. M itte Ja n u a r 
1958 setzten sie den A ngeklagten von ihrem  Entschluß 
in K enntnis. Der A ngeklagte schrieb eine Vollmacht 
aus, die ihn berechtigte, über den zurückbleibenden 
H au sra t zu verfügen. Diese Vollm acht unterschrieb der
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